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1 Vorbemerkung 

 
In seiner öffentlichen Sitzung am 27.01.2022 hat der Gemeinderat beschlossen, den Bebau-

ungsplanentwurf "Furchgasse" mit den örtlichen Bauvorschriften nach § 4a Abs. 3 BauGB i. V. 

m. § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich auszulegen, sowie die Stellungnahmen der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich von der Planung tangiert 

werden kann, nach § 4 Abs. 2 BauGB einzuholen. Die Einholung der Stellungnahmen von Be-

hörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange fand vom 10.02.2022 bis einschließlich 

14.03.2022 statt. Die öffentliche Auslegung fand im gleichen Zeitraum statt. 

 

Grundlage war der Bebauungsplanentwurf in Plan und Text vom 17.12.2021. Über die Anre-

gungen ist in öffentlicher Sitzung zu beraten und in der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 

sind die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. 

 

Es folgen, zunächst eine Übersicht über die eingegangenen Anregungen, sowie anschließend 

daran die Anregungen im Original und die Beschlussvorschläge der Verwaltung und des Pla-

ners.  

 

Private Stellungnahmen sind im Auslegungszeitraum nicht eingegangen. 
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2 Beteiligte Träger öffentlicher Belange im Bebauungsplanverfahren  
 "Furchgasse" Stadt Weinstadt 
 
Folgende Behörden und Leitungsträger wurden in der Zeit vom 10.02.2022 bis 14.03.2022 um 

eine Stellungnahme gebeten. Eingegangene Anregungen sind hervorgehoben. 

 

 
 

Nr. 1 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Raumordnung 

Nr. 2 Verband Region Stuttgart  

Nr. 3 Landratsamt Rems-Murr-Kreis  

Nr. 4 Planungsverband unteres Remstal   

Nr.5 Deutsche Telekom Technik GmbH   

Nr. 6 Vodafon (ehemals Unitymedia Bw GmbH) 

Nr. 7  Finanzverwaltung Weinstadt 

Nr. 8 Liegenschaftsamt Weinstadt  

Nr. 9 Ordnungsamt Weinstadt 

Nr. 10 Personal-, Sport- und Bäderamt Weinstadt  

Nr. 11 Amt für Familie, Bildung und Soziales Weinstadt 

Nr. 12 Tiefbauamt Weinstadt  

Nr. 13 Baurechtsamt Weinstadt  

Nr. 14 Stadtwerke Weinstadt  

Nr. 15 Stadtentwässerung Weinstadt  

Nr. 16 
Regierungspräsidium Freiburg, 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau  
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Nr. 17 Abfallwirtschaft Rems-Murr-Kreis GmbH 

Nr. 18 Zweckverband Landeswasserversorgung  

Nr. 19 Stadtwerke Weinstadt/Wasserverband Endersbach 

Nr. 20  Polizeipräsidium Aalen, Sachbereich Verkehr   

Nr.21 TransnetBW 

Nr. 22 Netze Bw. EnBW. Gas/ Strom 

Nr. 23 NABU und BUND 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom Plangebiet (1,6 ha) sind nur ca. 0,12 ha (8 %) der Wertstufe Vorrangflur 

Stufe I zugeordnet. Weitere 0,98 ha (61%) sind der Wertstufe Vorrangflur 

Stufe II zugeordnet. Die übrigen Flächen sind keiner Wertstufe zugeordnet. 

Die als Vorrangflur qualifizierten Flächen werden heute größtenteils nicht in-

tensivlandwirtschaftlich, sondern als Wiesenfläche genutzt. Bei der Abwä-

gung wurde die Stellungnahme des Landratsamts vom 01.09.2021 berück-

sichtigt. In dieser wird angemerkt, dass die landwirtschaftlichen Belange bei 

der Planung berücksichtigt sind. Voraus ging die Stellungnahme vom 

04.02.2021 in der bereits auf die Flurbilanz hingewiesen wurde. Diese wurde 

im Verfahren gegenüber den Belangen des Wohnungsbaus (akuter Wohn-

raummangel) abgewogen. Somit konnten die Bedenken hinsichtlich der Flur-

bilanz zurückgestellt werden. Um die Abwägungsentscheidung nachvollzieh-

barer zu machen, wurde die Bebauungsplanbegründung um die Ziffer 1.9 

„Landwirtschaft“ ergänzt. 
 

 

Die Belange des angrenzenden Weinbaubetriebs sowie der Lagerhalle wur-

den umfassend ermittelt und bewertet. Dabei handelte es sich ausschließlich 

um Lärmproblematiken. Auf S. 6 f. der Bebauungsplanbegründung sowie den 

zugehörigen Stellungnahmen von w&w Bauphysik wird verwiesen. Die Nut-

zung der angrenzenden Lagerhalle sowie des Weinbaubetrieb bleibt weiter-

hin bestehen. Die Festsetzung des Wohngebiets schränkt die genehmigten 

Nutzungen auf diesen Grundstücken nicht ein. Die Gefahr, dass 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

bestandsgeschützte Nutzungen eingeschränkt werden könnten, besteht 

nicht. Einer Festsetzung dazu bedurfte es im Bebauungsplan nicht. Zur Ver-

hinderung eines Lärmkonflikts für die Zukunft wurde  auf das Grundstück 

Flst.-Nr. 3113 (Lagerhalle) eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit  in das 

Grundbuch eingetragen, in der die Nutzung, Befahrbarkeit und die Erweite-

rung der bestehenden landwirtschaftlichen Lagerhalle geregelt wird.  

Das Feldwegenetz bleibt auch nach der Rechtskraft des Bebauungsplans in 

Takt. Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen nach der Eingriffs-/Aus-

gleichsbilanzierung wurde mit dem Landratsamt Rems Murr Kreis abge-

stimmt. Hier wurden keine Bedenken gegenüber der Maßnahme der Verwal-

tung oder den Planer vorgebracht. Im Übrigen handelt es sich bei der Um-

wandlung der Ackerflächen im „Breitengarten“ um eine vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahme (§ 135a Abs. 2 Satz 2 BauGB). Die Ackerfläche war im Zeit-

punkt der Abwägungsentscheidung bereits umgewandelt. Einen gleicharti-

gen Ausgleich i.S.v. § 15 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG verlangt § 200a BauGB aus-

drücklich nicht. Es gibt keinen Grund, Ökopunkte aus einer bereits umgesetz-

ten Ausgleichsmaßnahme hier nicht zu verwenden. Die Aufwertung von 

Ackerfläche im „Breitengarten“ lässt sich dadurch nicht rückgängig machen. 
Seitens der Grundstückseigentümer der angrenzenden landwirtschaftlich ge-

nutzten Grundstücke wurden gegen den Bebauungsplan keine Einwände er-

hoben. 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  Eine Ab-

wägung der landwirtschaftlichen Belange ist erfolgt. Die Bebauungsplanbe-

gründung wird um Ziffer I.9 ergänzt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Dem 

Verband Region Stuttgart wird nach erfolgter Rechtskraft eine Fassung des 

Bebauungsplans zugeschickt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme der Stellungnahme. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme der Stellungnahme. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme der Stellungnahme. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme der Stellungnahme. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Fläche für das temporäre Abstellen der Müllbehälter ist mit ca. 18 m² 

ausreichend dimensioniert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

18. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Straßenverkehrsflächen des Bebauungsplans liegt eine Erschließungs-

planung des Büros Bolz und Palmer zugrunde. Die Fahrbahnbreiten entspre-

chen den gesetzlichen Rahmenbedingungen und sind ausreichend dimensi-

oniert. 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme der Stellungnahme. 

 

 

 



 

18 

 

Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

22 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme vom 29.12.2020 wurde in der Sitzung am 15.07.2021 im 

Zuge der Behandlung der Anregungen der öffentlichen Auslegung behan-

delt. Die Netze BW wies darauf hin, dass sich im Plangebiet bereits Strom-

leitungen befinden. Zusätzlich wurde darauf hingewiesen, dass der Abstand 

zu den bestehenden Gasleitungen mit den geplanten Baumstandorten ein-

gehalten werden muss.  

 

Beschlussvorschlag 15.07.2021 Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-

men und finden teilweise Berücksichtigung. 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme der Stellungnahme. 

 

 

 


